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Skiclub
Kapfenburg -
Start in die
Skisaison

Der Skiclub Kapfenburg star-
tet auch dieses Jahr wieder
mit der traditionellen Skibör-
se in die Wintersaison.

Am Samstag, den 07.11.2015
in der Alten Schule in Hülen
kann alles rund um’s Skifahren,
Snowboarden, Langlaufen und
Schlittschuhlaufen zum Verkauf
angeboten werden. 

Annahme ist vormittags von
9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Der Ver-
kauf findet dann von 13.00 Uhr
bis 14.30 Uhr statt, wobei man
nach Wunsch gern von den Ski-
und Snowboardlehrern beraten
wird.

Außerdem besteht die Möglich-
keit, das Team kennenzulernen,
Mitglied zu werden und sich zu
Ausfahrten und Kursen anzu-
melden. Von 14.30 Uhr bis 15.00
Uhr kann dann wieder alles
abgeholt werden.

Rathaus am Mittwoch, den 11. November 2015 von 11 Uhr bis 12 Uhr
geschlossen

Wir weisen darauf hin, dass das Rathaus aufgrund des Faschingsauftaktes des KVL am Mitt-
woch, den 11. November 2015 von 11 Uhr bis 12 Uhr geschlossen hat.
Wir bitten um Beachtung!
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Stadt Lauchheim
Ostalbkreis
Für die städtischen und kirchlichen Kindertageseinrichtungen werden zum nächst-
möglichen Zeitpunkt 

Pädagogische Fachkräfte
gesucht.

Katholische Kindertagesstätte „St. Maria“ in Lauchheim
Wir suchen eine Gruppenleitung (m/w) 100% unbefristet
Wir erwarten:
– Mehrjährige Berufserfahrung
– Leitungskompetenz mit teamorientiertem und klarem Führungsstil
– Flexibilität, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
– Durchsetzungsvermögen, hohe Belastbarkeit und Organisationsgeschick

Katholische Kindertagesstätte „St. Gangolf“ in Röttingen
Wir suchen eine Zweitkraft (m/w) 100% unbefristet
Wir erwarten:
– Flexibilität, hohe Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Die Anstellung erfolgt bei der Stadt Lauchheim. Die Vergütung erfolgt nach TVöD.
Informationen zu den Kindertageseinrichtungen finden Sie auf der Homepage der Stadt Lauchheim unter
www.lauchheim.de (Leben & Wohnen / Bildung & Betreuung).
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Frau Bürgermeisterin Schnele, Tel. 07363/85-11, 
E-Mail: schnele@lauchheim.de und Personalsachbearbeiterin Frau Bansemer, Tel. 07363/85-33, 
E-Mail: bansemer@lauchheim.de gerne zur Verfügung.
Bei Interesse freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 16. November
2015 an die Stadt Lauchheim, Hauptstraße 28, 73466 Lauchheim.

Stadt Lauchheim
Ostalbkreis
Bei der Stadt Lauchheim, Ostalbkreis (4.700 Einwohner) ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle einer/eines

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiters für das Stadtbauamt
neu zu besetzen.
Es handelt sich hierbei um eine unbefristete Stelle mit einem Beschäftigungsumfang von 50%.

Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen:
– Sekretariat Stadtbauamt
– Zuarbeit und Unterstützung der/des Stadtbaumeisterin/Stadtbaumeisters
– Verwaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke
– Veranlagung/Abrechnung von Hallenbenutzungsgebühren
– Allgemeine Verwaltungsaufgaben
Eine genaue Abgrenzung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten. 

Ihr Profil:
Eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder eine vergleichbare Qualifikation.

Wir erwarten:
– Hohe Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
– Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
– Gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in Microsoft Office Anwendungen

Die Vergütung erfolgt nach TVöD. 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Frau Bürgermeisterin Schnele, Tel. 07363/85-11, 
E-Mail: schnele@lauchheim.de und Personalsachbearbeiterin Frau Bansemer, Tel. 07363/85-33, 
E-Mail: bansemer@lauchheim.de gerne zur Verfügung.
Bei Interesse freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 20. November
2015 an die Stadt Lauchheim, Hauptstraße 28, 73466 Lauchheim.
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Stadt Lauchheim
Ostalbkreis

Bei der Stadt Lauchheim, Ostalbkreis (4.700 Einwohner) ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Stadtbaumeisterin/Stadtbaumeisters
neu zu besetzen.
Ihre Aufgaben umfassen insbesondere:
– Leitung des Stadtbauamtes
– Planung, Ausschreibung, Durchführung und Überwachung kommunaler Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, 
ggf. in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros sowie die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion

– Planung und Überwachung von Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen der Gemeindegebäude, 
öffentlichen Einrichtungen, Straßen und Grünanlagen

– Gebäudemanagement der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen
– Bauhof und Abwasserbeseitigung
– Haushalts- und Investitionsplanung für das Stadtbauamt
Änderungen des Aufgabengebietes bleiben vorbehalten.
Ihr Profil:
Abgeschlossenes Studium als Diplom-Ingenieur/in (FH) oder Bachelor Bauingenieurwesen oder vergleichbare
Qualifikation.
Wir erwarten:
– Eigeninitiative, Verhandlungsgeschick und souveränes Auftreten
– Hohe Sozial- und Methodenkompetenz
– Teamfähigkeit und ein sicheres bürgerfreundliches Auftreten
– Ausgeprägte Kompetenzen im Bereich der Personalführung 
– Überdurchschnittliches Engagement und Aufgeschlossenheit gegenüber Gremienarbeit und einer Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst

– Fundierte Kenntnisse der anzuwendenden Rechtsvorschriften (HOAI, VOB, usw.)
Die Besoldung erfolgt je nach Qualifikation bis Besoldungsgruppe A 12 oder im Beschäftigungsverhältnis nach
dem TVöD.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Frau Bürgermeisterin Schnele, Tel. 07363/85-11, 
E-Mail: schnele@lauchheim.de und Personalsachbearbeiterin Frau Bansemer, Tel. 07363/85-33, 
E-Mail: bansemer@lauchheim.de gerne zur Verfügung.
Bei Interesse freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Darstellung der bisherigen
Berufspraxis bis spätestens 20. November 2015 an die Stadt Lauchheim, Hauptstraße 28, 73466 Lauch-
heim.

Stadt Lauchheim
Ostalbkreis

Die Stadt Lauchheim, Ostalbkreis (4.700 Einwohner) sucht zum 01.02.2016 eine 
Reinigungskraft

für das Rathaus und das ehemalige Pfarrhaus in Röttingen. 

Es handelt sich hierbei um eine unbefristete Stelle mit einem Beschäftigungsumfang von 4 Wochenstunden. 
Das Aufgabengebiet umfasst die Reinigung der beiden Erdgeschosse inkl. Sanitäranlagen. 
Für diese Tätigkeit suchen wir eine verlässliche Person. 
Die Anstellung und Vergütung erfolgt nach dem TVöD. 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ortsvorsteher Herr Briel, Tel. 0157/75721714 und Personalsachbearbeiterin
Frau Bansemer, Tel. 07363/85-33, gerne zur Verfügung.
Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis spätestens 20. November 2015 an die Stadt Lauchheim,
Hauptstraße 28, 73466 Lauchheim.
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Röttinger Dorferneuerung im Modellvorhaben
MELAP PLUS
MELAP PLUS abgeschlossen –
5,5 Millionen Euro investiert
Lauchheim-Röttingen. „Wie sollen unsere Dörfer
und Gemeinden in Zukunft aussehen?“, so fragte
das Land 2010 und wählte das engagierte Röttin-
gen als Modellort für beispielhafte Ortsentwick-
lung aus. Die Antwort kann heute anschaulich
betrachtet werden. Ein Ortsrundgang lohnt.
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz mit Martin Baumgartner und Brigitte Wolf sowie
Daniel Voith von der wissenschaftlichen Begleitung des
Modellprojekts zeigten sich von den vielen baulichen
Umsetzungen und dem Engagement beim Abschlussbe-
such in Röttingen am 22. Oktober 2015 tief beeindruckt.
Bürgermeisterin Andrea Schnele konnte schon in der
Begrüßung auf gute Ergebnisse verweisen: Über 20 Pro-
jekte wurden durch das Land Baden-Württemberg geför-
dert. Besonders hob sie hervor, dass das Pfarrhaus zum
Gemeindezentrum umgebaut wird, die Langgasse bau-
lich umgestaltet wurde, ein Architekturwettbewerb
durchgeführt sowie zahlreiche Informationsveranstal-
tungen und Ortsrundgänge veranstaltet wurden. Über 1
Mio. Euro an Zuschüssen flossen in den Ort und etwa 5,5
Mio. Euro wurden baulich über MELAP PLUS investiert.
Mit den vorliegenden Ergebnissen steht Röttingen mit an
der Spitze der 13 Modelldörfer des Landes. Zusätzlich
wurde ein für den Ort maßgeschneidertes Leitbild ent-
worfen, das für die weitere positive Dorfentwicklung als
praktische Handreichung dient. Durch viele Veranstal-
tungen konnte die Dorfgemeinschaft gestärkt und ein
Bewusstseinsprozess für eine nachhaltige Innenentwick-
lung eingeläutet werden. „Weitere Investitionen sind
gerade in der Planungsphase“, so Ortsvorsteher Alois
Briel.
Viele Projekte wurden verwirklicht, obwohl nach Aus-
kunft vom begleitenden Planer Wolfgang Steidle weitere
Aufgaben anstehen. So sind noch dutzende ehemals
landwirtschaftlich genutzte Gebäude leer oder unterge-
nutzt. Hier müsse in Zukunft angesetzt werden, meinte
der Architekt: Ein Nachfolgeprogramm zur weiteren
Unterstützung der baulichen Begleitung des Struktur-
wandels sei nötig.
Während der Abschlussbesprechung verdeutlichte Mar-
tin Baumgartner, Referatsleiter im Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz, wie wichtig es sei,
den ländlichen Raum weiter gegenüber den städtischen
Regionen zu stärken. „Wir haben uns alle gemeinsam
einer gewaltigen Aufgabe gestellt und sehen jetzt, dass
die dazu verwendeten Steuergelder gut angelegt sind“,
so Baumgartner, „in Röttingen wurde beispielhaft inves-
tiert.“ Besonders beeindruckt zeigten sich die Vertreter
aus Stuttgart von der Umgestaltung des Pfarrhauses zum
neuen gemeinsamen Bürgertreff, den Architekt Hariolf
Brenner vorstellte: „Hier wurde nachhaltig für die Dorf-
gemeinschaft, auch mit vielen ehrenamtlichen Stunden
umgebaut. Durch das große Engagement vieler Röttin-
ger wurden Mittel frei für höherwertige und beispielhaf-
tere Materialien sowie eine bessere technische Ausstat-
tung des Gebäudes.“ 
Wolfgang Steidle erläuterte anhand folgendem Beispiel
den ganzheitlichen Ansatz heutiger Dorfentwicklung:
„Nach der kompletten Fertigstellung des Pfarrhauses sol-
len die Nutzungen vom ehemaligen Rathaus und Pfarr-

haus zusammengelegt und damit Ressource schonend
konzentriert werden und im ehemaligen Rathaus ein
Bäcker und Metzger im kommenden Frühjahr einziehen:
So gibt es nicht nur bauliche Verbesserungen und neue
Gemeinschaftsräume, sondern auch eine deutliche Ver-
besserung der Nahversorgung, vor allem für die nicht
mobile Bevölkerung.“ 
Bei der Abschlussveranstaltung wurden zudem die bei-
spielhafte Umgestaltung der Langgasse sowie der
Umbau von Ställen zu Wohngebäuden im Bereich der
Schenkensteinstraße lobend erwähnt. Die Vertreter des
Ministeriums hoben dabei hervor, dass diese Projekte
auch auf Landesebene beispielhaft seien und deshalb
auch künftig landesweit damit geworben wird. Hoch-
spannend sei auch, wie die Entwicklung in Röttingen wei-
ter gehe. „Die Zeichen stehen auf grün, da nicht zuletzt
weitere private Bauprojekte anstehen und mit dem
gemeinsam erarbeiteten Leitbild ein grober Rahmen für
die weitere Ortsentwicklung vorgegeben ist“, so Alois
Briel. Der Ortsvorsteher ergänzte, dass parallel zu den
baulichen Maßnahmen seit 2010 die Einwohnerzahl um
etwa 40 Personen zugenommen habe, Röttingen jünger
wurde und sich dieser Trend auch weiter abzeichne. 
Zum Abschluss des Rundgangs dankte Bürgermeisterin
Andrea Schnele den vielen Investoren, dem begleitenden
Planer, Ortsvorsteher Briel sowie dem Land für das große
Engagement für Röttingen.

Von links: Ortsvorsteher Alois Briel, begleitender Planer
Wolfgang Steidle, Bürgermeisterin Andrea Schnele, Mar-
tin Baumgartner (MLR) im Bereich der neuen Sitzgruppe
in der umgestalteten Langgasse

A m t l i c h e  
B e k a n n t m a c h u n g e n

Wartung Straßenbeleuchtung

In der Woche vom 16.11.2015 – 20.11.2015 wird
turnusgemäß die Straßenbeleuchtung in Lauchheim,
Hülen und Röttingen überprüft. 
Sollten in Ihrem Wohngebiet Straßenleuchten defekt
sein, bitten wir Sie, dies bis 13.11.2015 unserem
Bauhofleiter Herrn Herpich unter Telefonnummer
0173/ 3015070 mitzuteilen. 
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Inkrafttreten des Bebauungsplans
„Wiesenweg IV” in Lauchheim-Hülen

Der Gemeinderat der Stadt Lauchheim hat am 14.10.2015
in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Wiesenweg
IV” nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) und die zusam-
men mit ihm aufgestellten Örtlichen Bauvorschriften als
Satzung beschlossen.
Maßgebend ist der Lageplan des Bebauungsplans in der
Fassung vom 22.07.2015.
Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan „Wiesenweg IV” tre-
ten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10
Abs. 3 BauGB).
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begrün-
dung beim Bürgermeisteramt Lauchheim, Rathaus,
Hauptstraße 28, 73466 Lauchheim (Zimmer 1, OG),
während der üblichen Dienststunden eingesehen wer-
den. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und
über seinen Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im
Falle der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von
drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber
der Stadt Lauchheim geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften
oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen
soll, ist darzulegen.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) oder aufgrund der in der Gemeindeord-
nung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO in der
Fassung vom 3. Oktober 1983 (Gbl. S. 578) unbeachtlich,
wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung geltend
gemacht worden ist.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.
Die Verletzungen sind schriftlich gegenüber dem Bürger-
meisteramt Lauchheim, Rathaus, Hauptstraße 28, 73466
Lauchheim (Zimmer 1, OG) geltend zu machen.
Lauchheim, den 05. November 2015
Bürgermeisteramt
gez. A. Schnele, Bürgermeisterin

Aufhebung des Bebauungsplans
„Tuchwasen” in Lauchheim

Der Gemeinderat der Stadt Lauchheim hat am 14.10.2015
in öffentlicher Sitzung die Aufhebung des Bebauungs-
plans „Tuchwasen” nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als
Satzung beschlossen.
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 01.03.1982/
01.12.1982/redaktionell ergänzt am 13.04.1983.
Die Satzung über die Aufhebung des Bebauungs-
plans „Tuchwasen” tritt mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB).
Die Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplans
kann einschließlich der Begründung beim Bürgermeister-
amt, Lauchheim, Rathaus, Hauptstraße 28, 73466 Lauch-
heim (Zimmer 1, OG) während der üblichen Dienststun-
den eingesehen werden. Jedermann kann die Satzung
einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im
Falle der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von
drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber
der Stadt Lauchheim geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften
oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen
soll, ist darzulegen.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) oder aufgrund der in der Gemeindeord-
nung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO in der
Fassung vom 3. Oktober 1983 (Gbl. S. 578) unbeachtlich,
wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung geltend
gemacht worden ist.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.
Die Verletzungen sind schriftlich gegenüber dem Bürger-
meisteramt Lauchheim, Rathaus, Hauptstraße 28, 73466
Lauchheim (Zimmer 1, OG) geltend zu machen.
Die Grundstücke im ehemaligen räumlichen Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans sind nun dem unbeplanten
Innenbereich zuzuordnen. Die planungsrechtliche Zuläs-
sigkeit von Bauvorhaben richtet sich deshalb künftig
nach § 34 BauGB.
Lauchheim, den 05. November 2015
Bürgermeisteramt
gez. A. Schnele, Bürgermeisterin
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Das Landratsamt Ostalbkreis informiert:

Landschaftsbild hat sich gewandelt

Landrat Klaus Pavel, die Vorstände der Teilnehmer-
gemeinschaften und die landwirtschaftlichen
Sachverständigen überzeugen sich vor Ort 
Einmal im Jahr trifft sich Landrat Klaus Pavel mit
den Vorständen der Teilnehmergemeinschaften
der Flurneuordnungen im Ostalbkreis und im
Landkreis Heidenheim zum Erfahrungsaustausch.
Bei einer Rundfahrt nutzten die Teilnehmer die
Möglichkeit, am Beispiel der Flurneuordnung
Lauchheim-Röttingen zu erörtern, was sich
bewährt hat und was künftig optimiert werden
kann. 
Hätte die Rundfahrt vor der Flurneuordnung stattgefun-
den, dann hätte man sehr klein parzellierte Grundstücke
vorgefunden, die teilweise schlecht und in Problemlagen
gar nicht erschlossen waren. Des Weiteren wäre die Was-
serproblematik im Gebiet sehr deutlich zu erkennen
gewesen. Vereinzelt wäre man auf landschaftspflegeri-
sche Anlagen getroffen. Nun - im Jahr 2015 - hat sich das
Landschaftsbild durch das Projekt Flurneuordnung sehr
positiv gewandelt. 
Die Leitende Ingenieurin Marina Schweyer und der aus-
führende Ingenieur Thomas Botschek erläuterten den
Teilnehmern, was durch die Flurneuordnung alles verbes-
sert werden konnte. Die durchschnittliche Grundstücks-
größe liegt nun bei 1,4 ha mit Gewannlängen bis zu 700
m. Alle Grundstücke sind durch gut ausgebaute Wege
erschlossen. Die Wasserproblematik wurde durch Anlage
von Gräben, die Ausweisung von Gewässerrandstreifen
und die Renaturierung von Bächen gelöst. Zahlreiche
Maßnahmen zur Biotopvernetzung werten das Land-
schaftsbild auf. Auch Freizeitanlagen wurden geschaf-
fen, wie die Anlage von Spiel- und Bolzplätzen sowie
Ruhebänke. Auch gelang es, Flächen für den Natur-
schutz, den Hochwasserschutz und Infrastrukturmaß-
nahmen wie z.B. die B 29 bereitzustellen. Eine Besonder-
heit im Verfahren war die Nutzungsänderung im
Gewann „Schelmenhau” von einer bisher intensiv
genutzten Grünlandfläche hin zur Wertholzgewinnung
mit Obst- und Nussbäumen.
Die Rundfahrtteilnehmer konnten sich davon überzeu-
gen, dass es in dem rund 1.100 ha großen Verfahren
Lauchheim-Röttingen gelungen ist, die Interessen der
Landwirtschaft, des Naturschutzes und des Tourismus in
Einklang zu bringen. Landrat Pavel betonte, dass dazu
vor allem auch die Beteiligung der Bürger vor Ort beige-
tragen hat. Planungen wurden mit den Bürgern kon-
struktiv diskutiert, und bei Bau- und Vermessungsarbei-
ten wurde fleißig mit angepackt. Alle waren sich einig,
dass Flurneuordnungsverfahren nur in guter Zusammen-
arbeit mit den Bürgern, den Gemeinden und der Verwal-
tung gelingen können.
Im Anschluss an die Rundfahrt bedankte sich der Landrat
mit einer Urkunde bei den landwirtschaftlichen Sachver-
ständigen, die ehrenamtlich bei der Wertermittlung in
Flurneuordnungsverfahren mitwirken, für ihren
langjährigen Einsatz. Pavel betonte, dass solch ein ehren-
amtliches Engagement in der heutigen Zeit nicht mehr
selbstverständlich sei und sprach den Wunsch aus, dass
die Sachverständigen sich noch lange für diese Aufgabe
bereitstellen. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von
Daten an Parteien, Wählergruppen u.a.
bei Wahlen und Abstimmungen

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der
seit 1. November 2015 geltenden Fassung darf die Melde-
behörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorange-
henden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus
dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das
Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebun-
den. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie,
sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.  
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei
nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Wer-
bung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und
hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der
Datenübermittlung zu widersprechen. Der Wider-
spruch kann bei der Stadt Lauchheim, Hauptstraße 28,
73466 Lauchheim eingelegt werden. Bei einem Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf.  

Landrat Klaus Pavel diskutiert mit der Lauchheimer Bür-
germeisterin Andrea Schnele und den Vorsitzenden die
positiven Effekte der Flurneuordnung in Röttingen

Ehrung der landwirtschaftlichen Sachverständigen
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Widerspruch gegen die Übermittlung von
Daten an das Bundesamt für das
Personalmanagement der Bundeswehr

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen
und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes
sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten,
sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersen-
dung von Informationsmaterial übermitteln die Melde-
behörden dem Bundesamt für das Personalmanagement
der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Sol-
datengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten
zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im
nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vorna-
men und die gegenwärtige Anschrift. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermit-
telt werden, haben das Recht, der Datenübermitt-
lung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der
Stadt Lauchheim, Hauptstraße 28, 73466 Lauchheim ein-
gelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu sei-
nem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von
Daten an eine öffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaft

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmelde-
gesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen Aus-
führungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18
Meldeverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder
einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die
betreffenden Religionsgesellschaften. 
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienan-
gehörigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die
Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft
angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel
Angaben zu Vor- und Familiennamen, früheren Namen,
Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder derzeiti-
gen Anschriften. 
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42
Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der Datenüber-
mittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen
die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermitt-
lung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der
öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger
bei der Übermittlung mitgeteilt. 
Der Widerspruch kann bei der Stadt Lauchheim, Haupt-
straße 28, 73466 Lauchheim eingelegt werden. Der
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von
Daten aus Anlass von Alters- oder
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder
Rundfunk und gegen die Datenübermittlung
an das Staatsministerium

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Aus-
kunft aus dem Melderegister über Alters- oder Eheju-
biläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach §
50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft ertei-
len über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad,
Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte wei-
tere Geburtstag und ab dem  100. Geburtstag jeder fol-
gende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes
folgende Ehejubiläum. 
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß §
12 der Meldeverordnung dem Staatsministerium zur
Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Minister-
präsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem
Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der Fami-
lienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die
Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermit-
telt werden, haben das Recht, der Datenübermitt-
lung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der
Stadt Lauchheim, Hauptstraße 28, 73466 Lauchheim ein-
gelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu sei-
nem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von
Daten an Adressbuchverlage

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundes-
meldegesetz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Ein-
wohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Aus-
kunft erteilen über den Familiennamen, Vornamen, Dok-
torgrad und derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe
von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform)
verwendet werden. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermit-
telt werden, haben das Recht, der Datenübermitt-
lung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der
Stadt Lauchheim, Hauptstraße 28, 73466 Lauchheim ein-
gelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu sei-
nem Widerruf. 

Das Landratsamt Ostalbkreis informiert:

7. KlimaFORUM OSTALB
im Aalener Landratsamt

ZWISCHEN ELMAU UND PARIS – wo steht die Ener-
giewende in Deutschland, Europa und weltweit?
Am Mittwoch, 18. November 2015 laden der EURO-
Point Ostalb und das Energiekompetenz Ostalb
e.V. um 19.00 Uhr zum KlimaFORUM in den Großen
Sitzungssaal des Aalener Landratsamts ein. Als
Redner konnten Prof. Dr. Marc Ringel, Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt Geislingen, und Dr. Ralf
Hell vom  Beratungsunternehmen pro-fundus con-
sulting & coaching gewonnen werden. Alle Bürge-
rinnen und Bürger, Vertreter von Unternehmen,
Kommunen, Institutionen und Organisationen
sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.
Auf dem G7-Klimagipfel in Elmau im Juni dieses Jahres
haben die sieben großen Industriestaaten ihre gemeinsa-
men Ziele zum Klimaschutz beschlossen. Bis Ende des
Jahrhunderts soll demnach die Energieversorgung ohne
Kohle, Öl und Erdgas auskommen. In wenigen Wochen
im Dezember findet in Paris die Weltklimakonferenz
statt, auf der endlich ein gemeinsamer Weltklimavertrag
unterzeichnet werden soll. Der Ostalbkreis hat sich selbst
auf die Fahnen geschrieben, dass er bis zum Jahr 2025 in
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den Städten und Gemeinden die Hälfte des Energie- und
Wärmebedarfs über regenerative Energien decken
möchte. Die Veranstaltungsreihe „KlimaFORUMOSTALB“
soll dabei, wie auch schon in den vergangenen Jahren,
Impulse setzen, Diskussionen ermöglichen und Perspekti-
ven aufzeigen.
Programm:
19.00 Uhr Begrüßung - Landrat Klaus Pavel
19.15 Uhr Vortrag „Energieeffizienz in Unterneh-

men: Beitrag zu Klimaschutz und Wettbe-
werbsfähigkeit“ - Prof. Dr. Marc Ringel,
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Geislingen

19.45 Uhr Vortrag „Die europäische Energieunion –
was habe ich als Verbraucher davon?“ -
Dr. Ralf Hell, Beratungsunternehmen pro-
fundus consulting & coaching

ab 20.45 Uhr Gelegenheit zum Austausch mit den Refe-
renten und Imbiss

Anmeldungen zur Veranstaltung nimmt der EUROPoint
Ostalb im Landratsamt Aalen per Fax 07361 503-581761
oder per E-Mail eileen.heth@ostalbkreis.de bis zum 13.
November 2015 entgegen.

Freiwillige Feuerwehr

Abt. Lauchheim
Unsere nächste Übung findet am Donnerstag,
05.11.2015 um 19.30 Uhr statt. Ich bitte um pünktliches
und vollzähliges Erscheinen.
W. Wünsch, Abtlg.-Kommandant

Abt. Hülen
Unsere nächste Übung findet am Freitag, 06.11.2015
um 19.30 Uhr statt.
Absicherung für den St. Martinsumzug am Mittwoch,
11.11.2015.
Ich bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.
W. Neukamm, Abtlg.-Leiter

Abt. Jugendwehr
Schwimmen für alle am Samstag, 07.11.2015. Ich
bitte um pünktliche und vollzählige Teilnahme.
S. Heckel, Jugendfeuerwehrwart

Grünabfuhr – Grüngut richtig bereitstellen

Mitte Oktober bis Mitte November ist die GOA wieder im
Einsatz, um im gesamten Ostalbkreis das Grüngut einzu-
sammeln. In unserer Gemeinde wird dies am Donners-
tag, den 12. November der Fall sein.
Bei dieser Straßensammlung können alle Grünabfälle
bereitgestellt werden, die im privaten Garten anfallen.
Die GOA weist darauf hin, dass nur richtig bereitgestell-
tes Grüngut mitgenommen werden kann.
– Das Grüngut muss vor 7 Uhr morgens bereit lie-
gen.

– Das Material muss handlich gebündelt sein oder
in offenen Behältern (fest und stabil) bereit ste-
hen. Die Bündel müssen von einer Person verla-
den werden können.

– Die von der GOA preisgünstig angebotenen 120
Liter Laubsäcke aus Papier können benutzt wer-
den.

– Äste und Stämme sollten nicht länger als zwei
Meter sein und der Stammdurchmesser nicht
mehr als zehn Zentimeter betragen.

– Plastiksäcke werden nicht geleert und loses
oder ungebündeltes Material kann nicht verla-
den werden.

Zu verschenken

Bett zu verschenken. Maße 200x90 cm, in Buche,
komplett mit Bettkasten gegen Abholung.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Tel.
0171/2495955.

Verloren / Gefunden

Anfang Oktober wurde im Bürgersaal in Röttingen
ein schwarzes Schlüsselmäppchen mit einem Haus-
türschlüssel gefunden. 
Der Verlierer kann dieses im Rathaus, OG Zimmer 2
bei Frau Liesch/Frau Krabler abholen.

G OA

S c h u l e

K i n d e r g ä r t e n /
K i n d e r t a g e s s t ä t t e n

Speiseplan gültig vom 9.11.2015 bis 13.11.2015

Montag: Geschnetzeltes mit Spätzle und Gemüse 
Dienstag: Rahmschnitzel mit Pommes und Salat 
Mittwoch: Vollkornnudeln mit Käse- Sahnesoße 
Donnerstag: Putenbraten mit Reis und Salat

Einladung zum St. Martins-Umzug
am Mittwoch, den 11.11.2015 in Lauchheim
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Gemeinde,
wir laden Euch recht herzlich zu unserem
St. Martins-Umzug am Mittwoch den
11. November 2015 um 17.00 Uhr in
die Pfarrkirche St. Petrus und Paulus in
Lauchheim ein.
Ablauf: 
17.00 Uhr Wortgottesdienst in der Pfarr-
kirche.
Anschließend wollen wir uns gemeinsam
mit unseren Laternen und St. Martin auf
den Weg machen. 
Auf dem Marktplatz findet dann die Mantelteilung statt.
Danach laden wir alle zu Punsch, Glühwein und einer
Kleinigkeit zum Essen in den Pfarrstadl ein.
Wichtig: 
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Tassen mit und halten Sie
Kleingeld bzw. Essensbons bereit. Diese können bereits
im Voraus in der Kita erworben werden (pro Bon 2.20
Euro). 
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Wir bitten Sie auch, mit Ihrem Kind während des Umzugs
hinter der  Abschrankung des Pferdes zu bleiben.
Während der gesamten Veranstaltung obliegt die Auf-
sichtsplicht bei den Erziehungsberechtigten.
Auf Ihr Kommen freuen sich alle pädagogischen Fach-
kräfte der Kath. Kita St. Maria  und der Bewegungskita
Kolibri.

Einladung zum St. Martinsfest vom
Kindergarten St. Gangolf Röttingen
Am Mittwoch, den 18. November 2015 fei-
ern wir unser St. Martinsfest.
Wir beginnen um 17.00 Uhr mit einem
Wortgottesdienst in der Kirche.
Anschließend findet unser Martinsumzug
statt.
Die Mantelteilung, wird im Kindergarten am Martinsfeu-
er nachgespielt.
Das Fest endet mit Glühwein-, Punsch-, Würstchen- und
Kuchenverkauf.
Bitte Tassen mitbringen.
Dazu laden wir die ganze Gemeinde ein.
Es freuen sich alle Kindergartenkinder, die Erzieherinnen
und Herr Pfarrer Reiner.

Kindergarten Regenbogen
Durch die Straßen auf und nieder
leuchten die Laternene wieder –
so auch bei uns in Hülen!

Wann: 19. November 2015
Beginn: 17.00 Uhr
Wo: St. Franziskuskirche in Hülen
Nach dem Wortgottesdienst fol-
gen wir dem St. Martin ins Bürger-
haus (Alte Schule). Dort treffen
wir uns zum gemütlichen Beisammensein. 
Für Ihr leibliches Wohl ist wie immer bestens gesorgt.
Wir freuen uns über alle großen und kleinen Gäste.
Ihr Kiga-Team Regenbogen

K u l t u r e l l e s

Alamannenmuseum Ellwangen

Sonderausstellung „Bernstein – 
Gold der Germanen“
Noch bis 3.4.2016 ist im Alamannenmuseum die Sonder-
ausstellung „Bernstein – Gold der Germanen: Das Collier
von Trochtelfingen“ zu sehen. Dieser in der mediterranen
Welt hochgeschätzte Rohstoff war ein wichtiges Han-
delsgut der Germanen im Austausch mit den Römern
und wurde vor allem von der Ostsee über die Bernstein-
straße nach Aquileia verhandelt. Neben dem kostbaren
Bernsteincollier einer Alamannin des 4. Jahrhunderts,
das 2006 im Egertal bei Trochtelfingen (Ostalbkreis) ent-
deckt wurde, zeigt die Ausstellung zahlreiche Neufunde
aus Lauchheim, die hier erstmals präsentiert werden.
Auch der Museumsshop bietet während der Ausstel-
lungsdauer ein reichhaltiges Sortiment zum Thema
„Bernstein“ an.

Aktionstag „Bernstein” am 8.11.
Am So., 8.11., findet anlässlich der Sonderausstellung
„Bernstein – Gold der Germanen“ von 13–17 Uhr ein
Aktionstag „Bernstein” mit Handwerkervorführungen
und großem Schmuckverkauf im Alamannenmuseum
statt. Valdas Meskenas, aus Litauen stammend und
heute auf der Ostalb ansässig, ist Experte für baltischen
Bernstein, führt die Herstellung und Bearbeitung von
Bernsteinschmuck vor und bietet ein reichhaltiges
Schmucksortiment zum Verkauf. Weitere Aktionstage
mit Valdas Meskenas folgen am 14.2.2016 und 20.3.2016.
Zusatzführungen „Bernstein“ ab 15.11.
Aufgrund der große Nachfrage bietet das Alamannen-
museum an folgenden Terminen zusätzliche Sonder-
führungen in der Sonderausstellung „Bernstein – Gold
der Germanen“ an, bei denen nur der übliche Eintritt zu
bezahlen ist: So., 15.11., So., 29.11. und So., 27.12., jeweils
um 15 Uhr.
Lesenächte für Schulklassen vom 17.–19.11.
Das Alamannenmuseum veranstaltet Mitte November
mehrere Lesenächte zum Thema „Alamannen” für Schul-
klassen aus dem Einzugsbereich des Museums. Erfahrene
Museumspädagogen lesen dabei mitten im Alamannen-
museum aus bewährten Kinder- und Jugendbüchern vor.
Zu den bevorzugten Titeln gehören Bücher wie „Feuer
am Limes”, „Die Raubgräber”, „Leuba und Rutilo –
Geschichten aus Alamannien” oder „Die wundersame
Rettung im Alamannenhain”. Folgende Termine stehen
noch zur Auswahl, nachdem die erste Woche bereits aus-
gebucht ist: Di., 24.11., Mi., 25.11. und Do., 26.11., jeweils
von 17-19 Uhr. Auf Wunsch kann auch eine einstündige
Führung ab 16 Uhr durch das gesamte Museum mit der
aktuellen Sonderausstellung „Bernstein“ hinzugenom-
men werden. Anmeldungen und nähere Informationen
beim Museum unter Tel. 07961/969747 oder im Internet
unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de.
Werden Sie Mitglied im Förderverein!
Der Förderverein Alamannenmuseum Ellwangen e.V. hat
sich das Ziel gesetzt, den weiteren Ausbau dieses landes-
weit einmaligen Museums zu unterstützen. Unterstützen
auch Sie den Ausbau des Alamannenmuseums in der Ell-
wanger Nikolauspflege – werden Sie Mitglied des För-
dervereins Alamannenmuseum Ellwangen e.V.! Das Bei-
trittsformular liegt im Museum aus und kann auch
bequem auf der Internetseite www.alamannenmuseum-
ellwangen.de im Bereich „Aktuelles“ ausgedruckt wer-
den.

Örtliche Leiterin:
Frau Regine Geiger-Scherer

Anmeldung für Kurse und Vorträge bei der Geschäftsstelle:

Tel. 07361/813243-0, E-Mail: info@vhs-ostalb.de, 
Internet: www.vhs-ostalb.de

Hinweis: Eine Anmeldung für Kurse und Vorträge ist
zwingend notwendig, da nur bei entsprechender Anmel-
dezahl Kurse und Vorträge stattfinden können. Bei Absa-
ge eines Angebots wird jede angemeldete Person
benachrichtigt.
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VHS Angebote in Lauchheim

P704004L   Christine Hornung
FILZEN für Kinder - Ball und Kugel, eine runde
Sache für Kinder ab dem 3. Grundschuljahr
Bunte Schafwolle, warmes Wasser und Seife – wir filzen
Bälle und kleine Kugeln und lernen dabei den Farbkreis
kennen. Dieser  Kurs ist für Kinder ab dem 3. Grund-
schuljahr geeignet, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Materialkosten (5,– Euro) sind an die Kursleiterin zu
bezahlen.
Mitzubringen sind: 2 alte Handtücher, Getränke und Ver-
pflegung nach Bedarf.
Fr, 20.11.2015, 14.00–16.30 Uhr
Lauchheim Deutschorden-Schule, Hauswirtschaftraum
Euro 12,00

P504001L   Jürgen Deal
Word, Grundkurs 1 - 
Textverarbeitung für Einsteiger
Erlernen Sie erste Grundlagen der am weitest verbreite-
ten Textverarbeitung an drei Abenden.
Aus dem vorgesehenen Inhalt:
– erstellen, gestalten und formatieren Sie Texte und Sei-

ten
– strukturieren Sie Ihre Textinhalte
– fügen Sie bestehende Medien ein (z.B. Bilder, Grafi-

ken) und bearbeiten Sie diese.
– Einfüge Optionen
– Layout Funktionen
Die Gruppe bestimmt das Lerntempo. Inklusive Betreu-
ung und Service via Mail während der Kursdauer.
Voraussetzungen:
– Basiskenntnisse in Windows
– Der Umgang mit Maus und Tastatur sollte geläufig

sein, 10-Finger-Schreibfertigkeiten sind weder erfor-
derlich noch Teil des Unterrichts.

– ein (virenfreier) USB-Stick zum Speichern von Material
und Arbeitsergebnissen

Aus Gründen des Umweltschutzes und der Rationalität
verwenden wir keine gedruckten Unterlagen. Sämtliches
im Unterricht benötigtes Material wird von einer Inter-
netseite geladen und kann vom Teilnehmer auch privat
weiter genutzt werden.
Für inhaltlichen Fragen steht Ihnen der Dozent gerne
unter 0 79 61 / 56 87 34 zur Verfügung (zu den üblichen
Geschäftszeiten).
Bei Bedarf und entsprechender Teilnehmerzahl kann ein
Erweiterungskurs angeboten werden.
Freitags 18.00-21.00 Uhr
Ab Fr, 20.11.2015, 3-mal
Lauchheim Deutschorden-Schule, EDV-Raum
Euro 60,00

P506004L    Eberhard Schurr
Tipps, Tricks und Kniffe im Internet - Workshop
Sicher unterwegs im Internet. Sie erhalten einen
Überblick über die wichtigsten Sicherheitsrisiken. Down-
loads, Spam, sichere Passwörter, sicher chatten, Google
und Co.
Mi, 25.11.2015, 18.30–21.30 Uhr
Lauchheim Deutschorden-Schule, EDV-Raum
Euro 20,00

PA20014L Tosca Zastrow-Schönburg
Grenzen setzten im Beruf 
- Vortrag für ErzieherInnen -
Als ErzieherInnen kommt man in den unterschiedlichsten
Bereichen mit dem Thema Grenzen setzen in Berührung.
– Da sind die Kinder mit denen man täglich sehr eng

und über mehrere Jahre hinweg arbeitet und lebt.
– Zu den Kindern gehören Eltern. Eltern denen man

zum Teil täglich begegnet. Zu denen man ein Verhält-
nis entwickelt. Mütter und Väter die das Beste für
ihr Kind wünschen und erwarten. Denen die Individu-
alität ihres Kindes wichtig ist.

– Im Kollegium treffen sich viele Menschen, mit unter-
schiedlichen Arbeitsweisen und Charakteren.

– Der Träger mit Wünschen, gesetzlichen Vorgaben und
seinem Profil zur Führung einer Institution.

Seit 30 Jahren im beruflichen als auch privaten Bereich in
Berührung mit Pädagogik, vermittelt Tosca Zastrow-
Schönburg Praktische Pädagogin, Evolutionspädagogin,
Lernberaterin und Coach mit eigener Praxis, das es beim
Grenzen setzen  nicht um die Veränderung Anderer
geht.
Bleibe ich bei mir und schaffe es meinen Blickwinkel zu
verlassen, mich neu zu justieren, ergeben sich neue Fra-
gen, neue Sichtweisen und neue Ergebnisse.
Die Referentin vermittelt lebhaft und humorvoll, wie
jeder der seine Grenzen kennt, sorgsam mit sich umgeht,
auch Grenzen setzen kann.
Mi, 25.11.2015, 14.30–16.00 Uhr
Lauchheim Rathaus, Sitzungssaal
Eintritt frei, Spenden erbeten.
Anmeldung unter 07361/813243-0

ERINNERUNG:
PA20006L Heinrich Esch
Das Phänomen Erdstrahlen
Vortrag
Di, 10.11.2015, 19.30–21.00 Uhr
Lauchheim Rathaus, Sitzungssaal
Eintritt frei
Anmeldung unter 07361/813243-0

DRK-Altenpflegeheim Lauchheim
Einladung zum Schlagernachmittag
Am Sonntag, den 08.
November 2015, 15.30 –
17.00 Uhr, im DRK-Alten-
pflegeheim Lauchheim,
wird uns Herr Martin Halm,
die „Stimme mit Herz“, mit
seiner Stimme, seinem
Charme und seinen Melodi-
en verzaubern.
Der Eintritt ist frei.
Es lädt Sie alle herzlich ein 
Bertram Grumptmann
DRK-Altenpflegeheim 
Lauchheim

S o z i a l e s
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Der VdK-Ortsverband Lauchheim
informiert:

VdK-Reiseassistenten für Reisen ins Allgäu
und nach Tirol gesucht

Das VdK-eigene Reisebüro sucht Begleitpersonen für
mehrtägige Reisen im Mai 2016 ins Allgäu und im
August/September nach Tirol. Diese Assistenten sollen
den Reiseteilnehmern, die teilweise auf (Elektro-)Roll-
stuhl angewiesen sind, während der Tour behilflich sein
und sie insbesondere während der An- und Abreise und
während des Ausflugs- und Freizeitprogramms vor Ort
begleiten. Gesucht werden engagierte volljährige Frauen
und Männer, die gerne ein paar gemeinsame Tage mit
Menschen mit Handicap an einem ländlichen Urlaubsort
verbringen möchten. Die Reiseassistenten werden zuvor
entsprechend geschult. Sie erhalten eine geringe Auf-
wandsentschädigung. Kost und Logis, An- und Abreise
sowie etwaige Eintrittsgelder sind für diese Ehrenamtli-
chen frei. Nähere Auskünfte bei „VdK Reisen“, Johannes-
straße 22, 70176 Stuttgart, Telefon (07 11) 6 19 56-82 und
-85, Fax -86, vdk-reisen-bw@vdk.de, www.vdk-reisen.de.
Interessenten werden gebeten, sich bis 10. November zu
melden. 

Waldgenossenschaft Röttingen

Außerordentliche Generalversammlung
Am Freitag, den 13.11.2015, findet in der Sonne um
20.00 Uhr die außerordentliche Generalversammlung
statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung
2. Rückblick auf das Forstwirtschaftsjahr 2015
3. Vorschau und Planung 2016
4. Vorstandsbericht
5. Anträge, Verschiedenes
B. Scheins, Vorstand

Das Landratsamt Ostalbkreis informiert:

Neue Fortbildungstermine zur Pflanzen-
schutzsachkunde

Der Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamts
Ostalbkreis bietet wieder neue Termine für die zweistün-
digen Pflichtfortbildungen im Bereich Pflanzenschutz-
sachkunde an: 
Landwirtschaft
11.11.2015 von 10.00 – 12.00 Uhr, Lehrsaal der Hauswirt-
schaft im Schloss ob Ellwangen
24.11.2015 von 19.00 – 21.00 Uhr, Lehrsaal der Hauswirt-
schaft im Schloss ob Ellwangen
Abgeber
7.12.2015 von 19.00 bis 21.00 Uhr im Gasthaus Kellerhaus
in Aalen-Oberalfingen
Gärtner und Fachwarte
10.11.2015 von 19.00 – 21.00 Uhr, Lehrsaal der Hauswirt-
schaft im Schloss ob Ellwangen
Bitte melden Sie sich für alle oben genannten Veranstal-
tung unter 07961 9059-0 an, da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist.
Webinar von BWagrar / Onlineseminar von top
agrar
Webinar: 12.11.2015 und 2.12.2015. Anmeldung und
Informationen zum Webinar von BWagrar auf der Start-
seite unter www.bwagrar.de.
Darüber hinaus bietet u.a. auch top agrar online Semina-
re unter www.topagrar.com an. 
Bei Fragen und Informationsbedarf steht das Sachgebiet
Pflanzenbau mit Obst- und Gartenbauberatung des
Geschäftsbereichs Landwirtschaft gerne zur Verfügung.

Evang. Bauernwerk in Württemberg e.V.

Vo(r)m Standesamt zum Notar – Eherecht
und Landwirtschaft

24. November 2015, 9.30 Uhr, Ländliche Heimvolks-
hochschule des Evang. Bauernwerks Hohebuch -
Seminar für junge Paare in der Landwirtschaft
Eherecht und Landwirtschaft: Welche rechtlichen Verän-
derungen gehen mit der Eheschließung einher? Welche
Konsequenzen haben diese? Welche Gestaltungsspiel-
räume haben wir? Warum ist insbesondere für Paare in
der Landwirtschaft ein Ehevertrag sinnvoll? Was sollte

Early-Bird-Frühstück 2015

Firmenname, Marke, Logo und Domain – Schutz
für einen guten Namen
Die Mehrheit der IHK-Mitgliedsunternehmen in der Regi-
on Ostwürttemberg beschäftigt wenige oder keine  Mit-
arbeiter/-innen. Einpersonen- und Kleinunternehmen
sind jedoch Paradebeispiele für Unternehmergeist. Für
diese Zielgruppe findet am 11. November 2015 im Tech-
nologiezentrum Heidenheim das „Early-Bird-Frühstück“
statt. 
In ungezwungener Atmosphäre können sich Unterneh-
merinnen und Unternehmer über Themen des Alltags
austauschen, sich vernetzen und frisches Know-how für
die eigene Arbeit gewinnen. 
In der kostenlosen Veranstaltung am 11. November 2015,
8.00 Uhr bis ca. 9.30 Uhr im Technologiezentrum Hei-
denheim, In den Seewiesen 26, 89520 Heidenheim. Peter
Schmidt von der IHK Ostwürttemberg gibt Informatio-
nen zum Thema „Firmenname, Marke, Logo und Domain
– Schutz für einen guten Namen“. Gute Ideen, Produkte
und Namen wollen geschützt sein. Mit eingetragenen
Schutzrechten kann verhindert werden, dass andere mit
der eigenen Idee das „große” Geld verdienen oder dass
Konkurrenzprodukte wie die eigenen aussehen. In der
Veranstaltung wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten
bestehen, sich dagegen zu wappnen. 
Weitere Informationen und Anmeldung bei der IHK Ost-
württemberg: 
Rita Grubauer, Tel. 07321 324-182,  grubauer@ostwuert-
temberg.ihk.de oder online unter www.ostwuerttem-
berg.ihk.de, Dokumenten-Nr. 13579969. 

W i r t s c h a f t  u n d
G e w e r b e

F o r s t -  u n d  
L a n d w i r t s c h a f t



640

darin vereinbart werden? Richtig vorsorgen auch für den
Todesfall.
Unter der Leitung von Veronika Grossenbacher referie-
ren Thomas Wahl, landwirtschaftlicher Sachverständiger,
AgriConcept Weinsberg sowie Rechtsanwalt Jens Keller.
Kosten: 35,00 Euro inkl. Verpflegung.
Anmeldung beim Evang. Bauernwerk, Cornelia Klenk,
74638 Waldenburg-Hohebuch, Tel.: 07942-107-74, Fax:
07942-107-77, C.Klenk@hohebuch.de.

Das Landratsamt Ostalbkreis informiert:

Lehrgang zum Erwerb der Pflanzenschutz-
sachkunde für Nebenerwerbslandwirte

Das Landratsamt Ostalbkreis, Geschäftsbereich Land-
wirtschaft, führt im Dezember 2015wieder einen Lehr-
gang zum Erwerb der Pflanzenschutzsachkunde durch.
Nach erfolgreicher Prüfung sind die Teilnehmer berech-
tigt, Pflanzenschutzmittel anzuwenden, über sie zu bera-
ten und sie abzugeben. Der Lehrgang gliedert sich in
einen theoretischen und einen fachpraktischen Teil und
schließt mit einer mündlichen und schriftlichen Prüfung
ab.
Die Lehrgang findet in der ersten und zweiten Dezem-
berwoche 2015 statt. Für weitere Informationen, die Ter-
mine und die Anmeldung wenden Sie sich bitte an den
Geschäftsbereich Landwirtschaft unter 07961 9059-0.

Das Landratsamt Ostalbkreis informiert:

Abschluss von botanischen Erfassungen im
Gemeindegebiet

Der Schutz von Natur und Landschaft ist ein wichtiges
Anliegen des Landes und der Europäischen Union. Die
Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie) ist eine der wich-
tigsten Grundlagen des Naturschutzes in Europa. Seit
dem Erlass dieser Richtlinie im Jahr 1992 und deren
Umsetzung in Bundes- und Landesrecht hat sich in
Baden-Württemberg viel getan. Die zu schützenden
Gebiete (Natura 2000-Gebiete) wurden an die europäi-
sche Kommission gemeldet und vielerorts sind Manage-
mentpläne zur Pflege der Gebiete in Arbeit. Ergänzend
dazu müssen im Rahmen der Berichtspflicht zu den
europäischen Naturschutzrichtlinien Daten zum Vorkom-
men und zur Verbreitung der FFH-Lebensraumtypen wie
z.B. FFH-Mähwiesen erhoben werden. 
Da es sich bei einem Großteil der FFH-Lebensraumtypen
zugleich um gesetzlich geschützte Biotope (Lebensräu-
me) nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz handelt, wurde
die Erhebung der geschützten Biotope und der FFH-
Lebensraumtypen miteinander verknüpft. Durch die Kar-
tierung wurden alle gesetzlich geschützten Biotope wie
beispielsweise Wacholderheiden, Nasswiesen und Feld-
hecken in Form von Biotopkomplexen erfasst. In diesen
Komplexen wurden dann die Flächenanteile der FFH-
Lebensraumtypen abgeschätzt. Die FFH-Mähwiesen, die
nicht nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt
sind, wurden gesondert erhoben.
Die Kartierarbeiten und Dateneingabe wurden mittler-
weile abgeschlossen und die Daten an Ihre Untere Natur-
schutzbehörde ausgeliefert. Außerdem kann jede Bürge-
rin und jeder Bürger Informationen zu den Biotopen und

FFH-Lebensraumtypen (z.B. FFH-Mähwiesen) über den
Daten- und Kartendienst der LUBW kostenlos abrufen
(http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
index.xhtml). Hier findet man die genaue Lage der Bio-
tope und FFH-Mähwiesen sowie alle weiteren erfassten
Informationen. Abgrenzungen und Daten können in
Form von Shape-Files für Geografische Informationssy-
steme oder als pdf-Dokumente heruntergeladen wer-
den.
Die Abgrenzungen der Biotope und FFH-Mähwiesen
werden ebenfalls einmal pro Jahr in die landwirtschaftli-
chen Informationssysteme GISELa und FIONA übertra-
gen.

Wir gratulieren herzlich

– zum Geburtstag:
am 06.11. Frau Maria Egetenmayer zum 87.
am 10.11. Frau Ida Scheurer zum 90.
– zur Geburt:
am 20.10. von Marie Elli und Lia Maja, Zwillinge 

der Eheleute Tanja und Armin Weber, 
Lauchheim

Information zum neuen Bundesmeldegesetz

Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb von
zwei Wochen nach dem Einzug bei der Meldebehör-
de anzumelden. Bei der Anmeldung müssen für alle
zuziehenden Personen die Personalausweise und/oder
die Reisepässe vorgelegt werden.
Neu ist die Vorlage einer vom Wohnungsgeber bzw.
vom Vermieter ausgestellten schriftlichen Bestäti-
gung über den erfolgten Wohnungsbezug. Hierfür gibt
es ein Formular, das die Daten des Wohnungsgebers und
die Namen der zuziehenden meldepflichtigen Personen
enthält, ferner die Wohnungsanschrift und das Einzugs-
datum. 
Die Vorlage einer Wohnungsgeberbestätigung ist
zwingend erforderlich bei
1. Einzug in eine Wohnung,
2. Auszug aus einer Wohnung, wenn der Wohnsitz ins

Ausland verlegt wird,
3. Auszug aus einer Wohnung, ohne dass eine neue

Wohnung im Inland bezogen wird (Wohnungslosig-
keit),

4. Auszug aus einer Nebenwohnung, ohne dass eine
neue Wohnung im Inland bezogen wird, die Haupt-
wohnung aber beibehalten wird.

Ein entsprechendes Formular der Wohnungsgeberbe-
scheinigung kann ab sofort unter der Stadthomepage
www.lauchheim.de (Bürgerservice, Rathausvordrucke)
abgerufen werden und liegt im Einwohnermeldeamt
(OG, Zimmer 2) zur Abholung bereit. 
Die Bescheinigung des Wohnungsgebers kann auch per
E-Mail oder Fax vor Anmeldung der meldepflichtigen
Person bei der Meldebehörde eingehen.
E-Mail: liesch@lauchheim.de oder krabler@lauchheim.de 
Fax: 07363/85-16

E i n w o h n e r m e l d e - /
S t a n d e s a m t
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Katholische Kirchengemeinde St. Petrus und
Paulus Lauchheim
Freitag, 06. November
Leonhard
9.00 Uhr Hl. Messe mit Laudes
Sonntag, 08. November
32. Sonntag im Jahreskreis/Vorstellungsgottes-
dienst der Erstkommunionkinder 2016
9.55 Uhr Rosenkranz

10.30 Uhr Eucharistiefeier
Montag, 09. November
Weihetag der Lateranbasilika in Rom
17.00 Uhr Rosenkranz
Dienstag, 10. November
– In Westerhofen St. Blasius
17.00 Uhr Martinsfeier

Beginn in der Kirche, Wortgottesdienst 
u. anschließend Martinsritt
(Bitte aus Sicherheitsgründen keine Fackeln 
mitbringen)

Mittwoch, 11. November
Martinus
– Im Altenpflegeheim
10.00 Uhr Hl. Messe
17.00 Uhr Martinsfeier in der Pfarrkirche

Beginn in der Kirche, Wortgottesdienst 
u. anschließend Martinsritt
(Bitte aus Sicherheitsgründen keine Fackeln 
mitbringen)

Donnerstag, 12. November
17.00 Uhr Rosenkranz
Das Pfarrbüro in Lauchheim ist geöffnet:
Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9.15 Uhr – 11.00
Uhr, am Dienstag von 16.00 Uhr – 17.00 Uhr, montags
geschlossen. 
Pater Baumann freitags von 10.00 Uhr – 11.30 Uhr.
Die katholische Öffentliche Bücherei
im Alten Pfarrhaus in Lauchheim ist am Mittwoch von
16.00–18.00 Uhr (außer in den Schulferien) geöffnet.

Die Männerschola der Seelsorgeeinheit
singt am 4.12.2015 in der Barbarakapelle
in Lauchheim.
Für die erste Probe treffen wir uns am
Montag, 9.11.15 um 18.30 Uhr im Alten

Pfarrhaus in Lauchheim.
Wir werden in dieser Probe auch die weiteren Termine
für das nächste halbe Jahr besprechen.

Katholischer Frauenbund Lauchheim/Mis-
sionsausschuss
Damit auch dieses Jahr unser Adventsgesteck-
verkauf wieder zu einem Erfolg wird, bitten

wir um Ihre Mithilfe:
– Durch das Überlassen von Grünschnitt wie Koniferen,

Buchs, Thuja usw. Sie können das Material bis 18.11.15
hinter dem Alten Pfarrhaus ablegen.

– Wir beginnen am Mittwoch, 11. November von 9.00
Uhr – 11.30 Uhr mit der Vorbereitung des Dekomateri-
als (Kerzen an drahten, Töpfe mit Moos füllen usw.)

Auf Ihr Kommen freut sich das Missionsausschussteam.

So können Sie uns erreichen:
Pfarrbüro Lauchheim: 5134
Fax: 6893
E-Mail-Adresse: KatholischesPfarramt.Lauchheim@drs.de
Pater Baumann: 07961/905559
Pfarrer Reiner: 5181
Anja Staudenecker: 5181
Pfarrer Höfler: 954 5775
E-Mail-Adresse: Pfarramt Westhausen@t-online.de
Seelsorgeeinheit im Internet: www.se-kapfenburg.de

Katholische Kirchengemeinde 
St. Gangolf Röttingen
Samstag, 07. November
Mariensamstag
18.30 Uhr Sonntagsvorabendmesse
Mittwoch, 11. November
19.00 Uhr Hl. Messe
Ehrenamtliche Grabpflege 
von Pater Eugen Diemer
Ergänzend zu unserer letzten Anzeige möchten wir
erwähnen, dass die Kosten der Pflanzen selbstverständ-
lich von der Kirchengemeinde erstattet werden.
Ist wirklich niemand bereit, die Grabpflege zu überneh-
men?
Bitte melden Sie sich bei Aloisya Weber, Tel. 5842 oder
auf dem Pfarramt in Lauchheim, Tel. 5134.
Vielen Dank.
Der KGR-Röttingen

Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus Hülen
Sonntag, 08. November
32. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Gräberbesuch
Donnerstag, 12. November
Josaphat
9.00 Uhr Hl. Messe

Krankenpflegeförderverein Hülen
Mitgliederversammlung am Donnerstag,
19. November 2015 im Gasthaus zur „Alten
Post“. 
Wir laden zu unserer Mitgliederversammlung recht
herzlich ein. Über eine zahlreiche Teilnahme würden
wir uns sehr freuen.
Die Vorstandschaft mit Pfarrer Mattias Reiner

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde 
St. Franziskus,
wir beginnen nun mit der Renovierung des Pfarrhauses
und freuen uns über jede Mithilfe. 
Am Samstag, den 14. November jeweils ab 8.30 Uhr wol-
len wir die alten Tapeten von den Wänden abmachen.
Hierfür brauchen wir möglichst viele Helfer, dass diese
Arbeit zügig vorangeht. Geplant ist diese Aktion bis
12.30 Uhr. Für Getränke und eine kleine Stärkung zwi-
schendurch sorgen wir vom Kirchengemeinderat. 
Wir bitten euch folgende Dinge, sofern vorhanden, mit-
zubringen:
- Handschuhe, Eimer, Schwamm

K a t h .  K i r c h e n -
g e m e i n d e n
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- Spachtel/ Plastikspachtel
- Evtl. Bockleiter/ Stufentritt 
Bereits jetzt schon sagen wir allen Helfern vielen Dank
und hoffen darauf, dass sich wieder so viele daran betei-
ligen, wie bei der Kirchenrenovation.
Es grüßt euch alle – der Kirchengemeinderat

Katholischer Frauenbund Röttingen

Frauenfrühstück
Herzliche Einladung an alle zum Frauenfrühstück am
Montag, 9. November 2015 um 9.00 Uhr im TSV-Heim.
Herr Schied erzählt uns Interessantes über Gewürze und
Kräuter.
H. Diemer

Vorankündigung:
Investitur in der Seel-
sorgeeinheit von Pfarrer
Dr. Pius Adiele
Sonntag, 22. November 2015
13.30 Uhr Abholung von Pfarrer

Dr. Pius Adiele an der
Schule und Prozession
zur Pfarrkirche

14.00 Uhr Feierlicher Festgottesdienst
zur Investitur mit
Pater Jens Bartsch
Stellvertretender Dekan des Dekanats Ostalb;
mitgestaltet vom Kirchenchor

Anschließend Ständchen der Stadtkapelle vor der Ala-
mannenhalle und Stehempfang in der Alamannenhalle.

V e r e i n e

E v a n g .  K i r c h e n -
g e m e i n d e n

Wochenspruch: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe,
jetzt ist der Tag des Heils. 2. Korinther 6,2
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres, 
Sonntag 08. November 2015
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen in der 

Kreuzkirche Westhausen.
Das Opfer wird für die Bibelverbreitung erbeten. 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir herzlich zum
Kirchenkaffee in das Evang. Gemeindehaus ein.
Abschlussgottesdienst der Bibelentdeckertage
Am Freitag, den 06. November 2015, findet um 17.30 Uhr
in der Kreuzkirche Westhausen ein ökumenischer Famili-
engottesdienst zum Abschluss der Bibelentdeckertage
statt.
Hierzu herzliche Einladung!
Seniorenclub Westhausen
Mittwoch, 11. November 2015 um 14.30 Uhr
Der Seniorenclub Westhausen lädt zu einer „Fotoreise
nach Schweden“ mit Meditationstexten von Karin Müller
in das Evang. Gemeindehaus Westhausen ein. Auf zahl-
reiches. 
Kommen freut sich der Seniorenclub.

fisherman�s friends – Der Treff-
punkt für Jugendliche ab 13 Jah-
ren:

13. November 2015, 19.00 – 21.30 Uhr, Gemeinde-
haus Oberdorf, Lange Straße
Thema: Spiele ohne Ende
Öffnungszeiten Pfarrbüro
Dienstag und Donnerstag von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr,
Pfarramtssekretärin Fr. Mann
Tel. 5107 / Fax: 5168 / E-Mail: evang.lauchheim@gmx.de
www.lauchheim-westhausen-evangelisch.de
Kirchenchor
Dienstags, 19.30 Uhr, Evang. Gemeindehaus Westhausen 
Posaunenchor
Donnerstags, 20.00 Uhr, Evang. Gemeindehaus West-
hausen

Die Kath. Kirchengemeinde 
Lauchheim sucht zum 
nächstmöglichen Termin

• Kindergartenleitung (m/w) 
Vollzeit in der viergruppigen Kita St. Maria

• Pädagogische Fachkräfte (m/w)
Teilzeit fü�r die viergruppige Kita St. Maria

• Reinigungskraft (m/w) 
fü�r die Pfarrkirche in Lauchheim, 
8 Std. wöchentlich

Genaue Informationen zu den Stellen finden Sie
online unter www.se-kapfenburg.de/lauchheim.
Die Einstellung und Vergütung erfolgt nach der
Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-
Stuttgart. Schwerbehinderte werden bei gleicher
Eignung bevorzugt eingestellt.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis
zum 16.11.2015 an das Kath. Pfarramt Lauch-
heim, Herrn Pfarrer Reiner, Pfarrer-Bestlin-Str. 6,
73466 Lauchheim.

SV Lauchheim

Fußball-Aktive
Hallo liebe Fußballfreunde,

12. Spieltag Bezirksliga
SV Lauchheim – SV Waldhausen 3:1  (1:1)
Tore: 0:1 (20.) FE, 1:1 S. Hanke (37.), 2:1 S. Lutfiu (51.), 3:1
S. Lufiu (59.) FE
Beide Teams waren vor der Partie zum Siegen verdammt.
Denn beide Teams wollten sich frühzeitig von den
Abstiegsplätzen entfernen.
Die Lauchheimer, die seit 7 Spielen auf einen Drei-Punkte
Erfolg warteten standen dabei unter gehörigem Erfolgs-
druck.
Zunächst sah es aber dennoch erneut so aus, als würde
man ein weiteres Spiel warten dürfen. Nach gut 20 Minu-
ten wurde der SVW Stürmer im Strafraum regelwidrig zu
Fall gebracht und der Schiedsrichter zeigte auf den
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Punkt. Kapitän Hasenmaier verwandelte den Strafstoß
dann zur Führung für die Gäste.
Aber die Hausherren ließen sich davon nicht beirren und
drückten dem Spiel dann ihren Stempel auf.
Einen Pass von Simon Gold nutze der Lauchheimer Torjä-
ger Sebastian Hanke dann zum Ausgleich.
Nach der Pause erhöhte der SVL nochmals den Druck. In
der 51. Minute probierte es Julian Hanke von der Straf-
raumgrenze mit einem Schuss, der zunächst abgewehrt
werden konnte. Den Nachschuss verwandelte dann
Sokol Lutfiu zur verdienten Lauchheimer Führung.
Kurze Zeit später gab es wieder Elfmeter, diesmal für die
Lauchheimer. Lutfiu nutze diese Chance zum Führungs-
ausbau eiskalt aus.
In Folge dessen hatten die Waldhäusener nichts mehr
entgegenzusetzten und hatten noch Glück. Denn in der
77. Minute gab es zum dritten Mal in diesem Spiel Straf-
stoß. Diesmal scheiterte Lutfiu aber am Gästekeeper.
So blieb es am Ende beim völlig verdienten Heimerfolg
für den SV Lauchheim.
Aufstellung: P. Muck – M. Saeman, Mar. Joas, Y. Schmidt,
E. Schönherr (73. G. Morillo) – M. Dreger, S. Gold, J.
Hanke, C. daSilva (66. V. Artamonov) – S. Lufiu (85. D.
Karabulut), S. Hanke (90. Mat. Joas). 
12. Spieltag  Kreisliga B3 
SV Lauchheim II – SG Schrezheim  0:0  
Tore: 
Beim Heimspiel gegen die favorisierende SG aus Schrez-
heim zeigten die Lauchheimer ein insgesamt gutes Spiel.
Von Beginn an stand man gesichert in der Abwehr und
lies den Gegner kaum Torchancen. Ein Abstimmungsfeh-
ler im Mittelfeld brachte die SVL-Abwehr in arge Proble-
me, sodass der SG Stürmer nur durch ein Foul im 16-
Meter Raum gestoppt werden konnte. Der anschließen-
de Strafstoß ging allerdings über den Kasten des SVL,
sodass es beim 0:0 blieb.
Im weiteren Spielverlauf fand die Partie größtenteils im
Mittelfeld statt und die Heimelf agierte durchaus auf
Augenhöhe mit der SGS.
Die größte Chance aus Lauchheimer Seite hatte Max
Seitz, der allerdings am glänzend parierten Gästetorwart
scheiterte.
Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem
leistungsgerechten Unentschieden.
Aufstellung: P. Neu – F. Rückle (46. J. Utz), M. Look, S.
Beck, T. Liesch – P. Effenberger (79. P. Biffart), K. Schrö-
der, C. Sellner, C. Ladeburger (46. M. Zawinul), Mat. Joas
– M. Seitz (86. C. Thamasett)
Spielankündigung:
Sonntag, 08.11.2015, 14.30 Uhr
TSG Nattheim – SV Lauchheim
Mit sportlichem Gruß – K. Schröder (Pressereferent)

Jugendfußball
B-Jugend
B1
Ergebnis: 
SGM Juniorteam Sechta – SGM Kapfenburg I 3:4
Tore: 2x Maile, Beck, Deiss J.
Ein Wechselbad der Gefühle erlebte die B1 in Unter-
schneidheim beim Juniorteam Sechta.

Nach 2:0 Führung musste man einen 3:2 Rückstand hin-
nehmen, ehe man sich besann und das Spiel nochmals zu
einem 4:3 Erfolg drehte.
Das nächste Spiel:
Winterpause
B2
Ergebnis: 
SGM Dewangen/Fachsenfeld – 
SGM Kapfenburg II 2:2
Tore: Förster, Schneider
Nach einem 2:0 Rückstand gab das Team nicht auf und
belohnte sich selbst mit einem Unentschieden.
Das nächste Spiel:
Mittwoch, 11.11.2015, 18.00 Uhr: 
DJK SV Aalen – SGM Kapfenburg II
Sportplatz Hirschbachstraße
E-Jugend
Am 6. Spieltag siegte die SGM Lauchheim/Lippach gegen
den TSV Westhausen mit 6:2 Toren. Tore durch 2x E.
Bawidamann, 3x J. Maile, S. Kraus.
Durch solides Abwehrverhalten und konsequentes Pres-
sing wurde der Gegner in die Schranken verwiesen.
Am Samstag, 07. November 2015: erste Hallenrunde
in Heidenheim.

Tischtennis
Glanzloses Wochenende
Die Jungen U18 mussten sich erneut knapp geschlagen
geben. Gegen den TSV Wasseralfingen fehlte am Ende
das notwendige Glück um einen Punkt mit zu nehmen.
So verlor man am Ende knapp mit 4:6. Für Lauchheim
siegten F. Beck, J. Kramer (2) sowie das Doppel Beck/Kra-
mer.
Auch die erste Mannschaft musste ersatzgeschwächt
eine Niederlage hinnehmen. Gegen den TTC Neunstadt
verlor man deutlich mit 3:9. Einzig M. Wettemann, H.
Abele und B. Biller konnten einen Erfolg verbuchen.
Trotz zahlreicher Führungen konnten die Spiele nicht
unter Dach und Fach gebracht werden. So gingen bereits
alle drei Eingangsdoppel an die Gäste. Im weiteren Ver-
lauf setze sich der TTC immer weiter ab. Dennoch bleibt
die Mannschaft weiterhin vor den Abstiegsrängen. Kom-
mendes Wochenende finden nun die aktiven Bezirks-
meisterschaften statt, bei denen der SVL auch mit eini-
gen Teilnehmern vertreten ist.

Einladung zur Vorstandschaftssitzung
Alle Mitglieder der Vorstandschaft sind zur nächsten Vor-
standschaftssitzung am Mittwoch, 11.11.2015 um 20 Uhr
im Vereinsheim herzlich eingeladen. Um vollzähliges
Erscheinen wird gebeten.
B. Jakob, Schriftführerin
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Concordia Lauchheim

Singstunden 
Cantinis / Corpus Cantare / Stammchor:
Heute, 04.11.2015:
18.00 Uhr Jugendchor - Bürgersaal 
19.00 Uhr Stammchor - Bürgersaal
20.30 Uhr Corpus Cantare - Bürgersaal 
Vorschau:
Singstunden am 11.11.2015 Cantinis / Corpus Can-
tare / Stammchor:
18.00 Uhr Jugendchor - Bürgersaal
19.00 Uhr Stammchor - Bürgersaal
20.30 Uhr Corpus Cantare - Bürgersaal

Schwäbischer Albverein
Lauchheim-Kapfenburg

Seniorenwanderung 
am Donnerstag, den 12. November 2015

Treffpunkt: 13.30 Uhr am Bärengarten
Wir fahren mit Privat-PKW nach Nietheim und parken
beim Gasthaus Linde. Wir wandern den roten Route-
Weg an den Kohlplatten vorbei, unter der Autobahn
durch, Richtung Rotensohl, biegen ab auf den gelben Y-
Weg nach Großkuchen und weiter auf dem roten Y-Weg
zum Parkplatz, ca. 6,7 km. Einkehr im Gasthaus Linde.
Gäste sind willkommen, Mitfahrgelegenheit ist vorhan-
den.

Hüttenabend
Wie im Wanderplan angekündigt, wollen wir am Sams-
tag, den 14. November 2015 in unserer Wildschütz-
hütte etwas länger zusammensitzen und feiern. Anlass
hierfür ist der Abschluss zum Ende der diesjährigen Reno-
vierungsphase im Innenbereich unseres Kleinods. Dabei
kann sich jeder von unseren Arbeiten ein Bild machen.
Genauer gesagt werden wir an dem bewussten Samstag
unsere Öffnungszeit in den Abend hinein verlängern. Bei
Gesang und gemütlichem Vesper soll die Gemeinschaft
gestärkt werden. 

Wanderung des Monats vertagt
Die im Wanderplan angekündigte Wanderung des
Monats (22. November 2015) wird wegen Terminhäu-
fung auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. An diesem
Tag findet die Investitur unseres neuen Pfarrers statt.
Die Vorstandschaft

Karnevalsverein Bettelsack-Narra
Lauchheim

VORANKÜNDIGUNG
Zum 33-igsten Mal werden die Bettelsack-Narra Lauch-
heim am Mittwoch, den 11.11. 2015 um 11.11 Uhr in
eine neue Fasching-Saison starten.
Die Aktiven des KVL treffen sich wie schon in den ver-
gangenen Jahren um 10.30 Uhr im Café Torstuben. 
Kurz nach 11.00 Uhr marschieren wir dann gemeinsam
zum Marktplatz und eröffnen dort die Saison 2015/2016. 
Anschließend halten wir als Narrenschmaus Gulaschsup-
pe, Kutteln und Grillwürstchen für das leibliche Wohl des
närrischen Volkes bereit.

Zu unserer Eröffnungs-Prunksitzung am Samstag, den
14.11.2015 um 19.11 Uhr in der Alamannenhalle möch-
ten wir alle recht herzlich einladen. 
Wieder haben unsere Akteure ein bunt gemischtes Pro-
gramm auf die Beine gestellt, das sie Ihnen gerne prä-
sentieren würden.
Im Anschluss an das Programm wird die Tanzkapelle
„Lauchheimer Echo” zum Tanz aufspielen.
Im Vorverkauf können Karten ab 25.10.2014 bei Bäckerei
Sekler sowie Metzgerei Mühlich für 5,- Euro erworben
werden.
An der Abendkasse für 6,50 Euro.
Hinweisen möchten wir auch noch auf unseren Narren-
briefkasten, der ab dem 11.11. wieder am Rathaus ange-
bracht ist.
Redaktionsschluss ist der 02. Dezember 2015, also den-
ken Sie bitte rechtzeitig daran, ihren Beitrag dort einzu-
werfen.

Dorfgemeinschaft Hülen

Einladung zur außerordentlichen Mit-
gliederversammlung, am 20.11.2015
Sehr geehrte Mitglieder und die es viel-

leicht noch werden wollen,
die Vorstandschaft der Dorfgemeinschaft Hülen e.V. lädt
zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am
Freitag, den 20.11.2015 um 19 Uhr in der Gaststätte
„Zur alten Post“ in Hülen ein.
Erster Teil der Versammlung ( öffentlicher Teil ) :
Top 1: Begrüßung und Vorstellung des Vereins durch den

1. Vorstand
Top 2: Vorstellung der Satzung 
Top 3: Vorstellung des Logos
Top 4: Auslegung der Vereinsbeitrittsformulare mit Sepa

Lastschrift T
Top 5: Sonstiges 
Pause ca. 15 Minuten 
Zweiter Teil der Versammlung (nicht öffentlicher Teil) :
Top 1: Besprechung des Winterdorfplatzfestes am

05.01.2016.
Top 2: Einteilung der Arbeitsdienste.
Top 3: Sonstiges 
Weitere Anträge zur Tagesordnung müssen laut §11 der
Vereinsatzung, drei Tage vor der Sitzung beim Vorstand
eingereicht werden.
Über eine rege Beteiligung und neu Interessenten wür-
den wir uns sehr freuen.
Es grüßt die Vorstandschaft

Krieger- und Heimatverein
Westerhofen

Tag der Briefmarke
Am Samstag, den 7. November 2015 lädt der Brief-
markenverein Aalen ab 13.30 Uhr zum Tag der Briefmar-
ke ins Dorfhaus Westerhofen ein. Interessenten, beson-
ders auch Jugendliche sind zu diesem Tauschtag herz-
lichst eingeladen.
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DRK Röttingen

Unser nächster Dienstabend findet am Freitag,
den 06.11.2015 um 20.00 Uhr statt.

Thema: Defi
N. Weber

M i t t e i l u n g en  a u s  d e n
Na c hba r g eme i n d en

Modeschnäppchen-Markt in Bopfingen

Die Ev. Kirchengemeinde Oberdorf veranstaltet am
Samstag, 07. November von 10.00 Uhr bis 14.30 Uhr
einen „Mode-Schnäppchen-Markt” in der Jahnturnhalle
Bopfingen. Zum Verkauf angeboten werden: Gut erhal-
tene Herbst- und Winterbekleidung für Damen und Her-
ren, Teenager (ab Größe 152) und Senioren. 
Der Erlös ist für die Aktion „Benni und Co” und für die
eigene Gemeinde zur Unterstützung besonderer Aufga-
ben bestimmt.
Mit Kaffee und reichhaltigem Kuchenbuffet ist für das
leibliche Wohl bestens gesorgt. 
Informationen unter: 07362-919534.

Sonderausstellung „Weihnachtskrippen“
in der Galerie am Birntor in Bopfingen

Die Krippenfreunde Nördlingen stellen in der Galerie am
Birntor (ehem. Pfeilmaier) vom 09. bis 26. November
2015 selbstgebastelte Weihnachtskrippen zum Bestau-
nen und Kauf aus. Rund ein Dutzend Krippen geben
einen schönen Einblick in das jahrelange Schaffen dieser
Gruppe.
Die Galerie am Birntor, die vom Verein Kreative’�88,
Kunstfreunde und Kunstschaffende in und um Bopfin-
gen als Dauereinrichtung betrieben wird, zeigt aktuell
über 60 Exponate der daran beteiligten 8 Künstler und
hat jeden Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Beckenboden Aktiv – für Frauen
Wir trainieren  mit Kraft und Koordination für eine stabi-
le Beckenmitte. Bewusstes Atmen, gezielte Bewegungsa-
bläufe und Entspannungsübungen kräftigen den
Beckenboden und eine aufrechte Haltung hält den
Beckenboden gesund.
Ziel   ist   das  festigen   schon   bekannter   Übungen
unter   Berücksichtigung   der Körperhaltung und eine
Automatisierung der Beckenbodenaktivität im Alltag.
Wissen und Grundlagen des Beckenbodens sollten vor-
handen sein.
Beginn: Dienstag, 10.11.2015, 6 x 
Wann: 17.45 – 18.45 Uhr 
Wo: Turn- und Festhalle Westhausen 
Kosten: SV–Mitglieder 35,- €/Nichtmitglieder 50, -€
Mitzubringen sind: großes Handtuch,
Leitung und Anmeldung: Georgia Weis, DTB – Becken-
bodentrainer, ÜL B Prävention / Profil Haltung und Bewe-
gung, Tel. 07363 3590, Mail: georgia.weis@t-online.de
TSV Vereins-Service-Büro / Adolf Hross
Tel. 07363 / 919142
Mail: adolf.hross@t-online.de 

Dienstag: 10 – 12 Uhr 
Donnerstag: 16 – 19 Uhr
Die Anmeldung wird nur gültig mit Überweisung der
Kursgebühr auf das TSV –Konto: Raiba Westhausen
TSV Westhausen
IBAN: DE32 6006 9544 0002 4600 09
BIC: GENODES1RWN

Propsteischule Westhausen
1854 mahnte Häuptling Seattle
„Jeder Teil dieser Erde ist meinem
Volk heilig. Die Erde gehört uns
nicht, sie ist uns anvertraut und die
Natur zerstören heißt, unseren
Schöpfer verachten.“ Diese weisen
Worte gelten heute mehr denn je.
1990 protestierte die Ostalb „Kein Giftmüll auf das
Land“. Aus diesem Anlass gründete Dieter Hartmann
den „Giftmüllchor“ und vertonte dabei auch die legen-
däre Rede des Häuptlings Seattle. Original indianische
Gesänge, begleitet von Flöten und Trommeln unterma-
len die Rede wirkungsvoll. Bei Aufführungen im Ostalb-
kreis bis Stuttgart und Esslingen wurde diese Rede mit
großem Erfolg aufgeführt.
Ensemble: Wort und Klang
Sprecher: Otto Brenner
Leitung: Monika Hartmann und Winfried Kucher
Herzliche Einladung an Jung und Alt.
Veranstaltung des Fördervereins der Propsteischule
Westhausen Am Donnerstag, 19.11.2015 um 19.00 Uhr in
der Propsteischule Eintritt frei – Spenden zugunsten des
Schulfördervereins erbeten.

Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius
Westhausen
Gottesdienste
Donnerstag, 5. November
10.00 Uhr Heilige Messe in St. Agnes
Freitag, 6. November
6.30 –
7.15 Uhr Anbetung

17.30 Uhr Abschlussgottesdienst der
Kinder-Bibelentdeckertage
in der evang. Kreuzkirche

19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 7. November
14.00 Uhr Tauffeier in Reichenbach
18.30 Uhr Sonntagsmesse am Vorabend

zum Beginn der Erstkommunionvorbereitung 
Sonntag, 8. November - 32. So. im Jahreskr.
9.00 Uhr Eucharistiefeier

13.00 Uhr Allerseelenandacht in Jagsthausen 
mit Gräberbesuch

15.30 Uhr Tauffeier
Dienstag, 10. November
- keine Anbetung -
14.00 Uhr Heilige Messe in der Pfarrkirche 

mit der Seniorenbegegnung –
für Verstorbene der Seniorenbegegnung

Mittwoch, 11. November
7.40 Uhr Schülermesse
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Donnerstag, 12. November
10.00 Uhr Heilige Messe in St. Agnes 
Telefonnummern
Pfarrbüro Westhausen: 5181
E-Mail: Pfarramt.Westhausen@t-online.de
Pfarrer Reiner: 5181
Pater Baumann: 07961/905559
Pfarrer Höfler: 9545775
Anja Staudenecker: 5181
Der Rosenkranz wird gebetet
in der Pfarrkirche an Sonn- und Feiertagen 35 Minuten
vor Beginn der Eucharistiefeier, werktags um 18.00 Uhr
bzw. vor den Abendmessen; in Reichenbach sonntags
um 13 Uhr und vor den Abendmessen.
Das Pfarrbüro in Westhausen, 
Kirchplatz 7, ist geöffnet
Mo, Mi, Do, Fr 8.30 bis 11.00 Uhr, Mittwoch zusätzlich
nachmittags geöffnet von 16.00 bis 17.00 Uhr. Jeden
Dienstag geschlossen!

Wir bitten, nur in dringenden Fällen außerhalb dieser Zei-
ten sich an das Pfarrbüro (Tel. 5181) oder notfalls an Frau
Hoffmann (Tel. privat 5261) zu wenden. 

Kath. Kirchengemeinde St. Katharina Lippach
Gottesdienste
Donnerstag, 5. November
18.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 8. November – 32. So. im Jahreskr.
9.00 Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag, 12. November
17.00 Uhr Martinsfeier (keine Schülermesse)
Der Rosenkranz wird gebetet
vor den Hl. Messen und dienstags um 18 Uhr.
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Ve r a n s t a l t u n g e n

Stadtverband für Sport und Kultur Lauchheim

Haupt- und Mitgliederversammlung 2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu unserer Haupt- und Mitgliederversammlung am Montag, den 09.11.2015 um 19.30 Uhr im Vereinsheim
des TSV Röttingen möchte ich Sie recht herzlich einladen.
Die Tagesordnung sieht wie folgt aus:
Tagesordnung der Hauptversammlung
1. Jahresberichte, Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer, Aussprache.
2. Entlastung
3. Wahlen: 1. Vorsitzender, Kassierer, 1 Kassenprüfer, 1 Gerätewart
Tagesordnung der Mitgliederversammlung
4. Stadtfeiertag 2015

- Abrechnung 
- Auszahlungsbetrag und Arbeitsstunden 
- Ausblick auf 2016

5. Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis von Übungsleitern
- Rückblick auf die letzte Mitgliederversammlung
- Referat von H. Alfred Vetter
- Aussprache und evtl. Beschlussfassung

6. Ferienprogramm 2015
- Rückmeldung aus dem Nachtreffen vom 29.09.15
- Ausblick auf das Ferienprogramm 2015
- Aussprache 

7. Veranstaltungskalender
Bitte wie jedes Jahr die Termine so schnell wie möglich bei der Stadtverwaltung anmelden!

8. Antrag des Geschichts- und Altertumsverein zur Aufnahme in den Stadtverband
- Information, Aussprache, Beschlussfassung

9. Anträge und Verschiedenes
Jürgen Walgenbach, 1. Vorsitzender

Terminbesprechnung „Veranstaltungskalender 2016”
Die Terminabsprache für die Veranstaltungen 2016 (u.a. auch Vergabe der Altpapiersammlungen)
findet am Montag, den 9. November 2015 um 19.30 Uhr im Vereinsheim des TSV Röttingen
statt.
Die Vereine wurden bereits aufgefordert, ihre Termine bis zum 2. November 2015 für 2016 schrift-
lich oder per E-Mail ans Rathaus zu melden (thaler@lauchheim.de)
An der Stadtverbandsversammlung findet eine Besprechnung und Kontrolle der mitgeteilten Ter-
mine statt. Wir bitten die Vereine und Gruppierungen, Vertreter zu entsenden. Gerne sind auch
andere interessierte Personen willkommen.
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Am 27. und 28. Februar 2016  veranstaltet der HGV Un-
terschneidheim seine erfolgreiche Gewerbeausstellung 
in Unterschneidheim. Viele Besucher und Familien aus 
dem näheren und weiteren Umkreis besuchen an bei-
den Tagen die interessante und informative Ausstel-
lung. Für die Ausstellung im kommenden Jahr sind 
noch einzelne Ausstellungsplätze frei. Es können Ge-
werbe- bzw. Dienstleistungs- betriebe oder Freiberufler 
teilnehmen. Die Anmeldung wird bis zum 25. Novem-
ber 2015 erbeten.
Als Kontaktperson steht Frau Susanne Drost, Aleman-
nen-Apotheke in Unterschneidheim, gerne zur Verfü-
gung. Die Kontaktdaten sind Tel. Nr. 07966/903000 oder 
per E-Mail an drost-susanne@t-online.de
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Senioren-Nachmittag am 5. November 2015 in Hülen muss leider abgesagt werden!
Wegen eines plötzlichen Krankenhausaufenthaltes von Herrn Kindsvater müssen wir leider den Senioren-Nach-
mittag am 5. November 2015 in Hülen absagen.
Der Nachmittag wird im Frühjahr nachgeholt, der Termin wird rechtzeitig vorher bekannt gegeben.

Was geschah am 8. November im Laufe der
Zeit?
2006 Der Fischkutter Hoheweg läuft zu seiner letzten

Fahrt aus. Sechs Stunden nach dem Auslaufen
kentert die Hoheweg, die drei Besatzungsmitglie-
der sterben.

2002 Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
beschließt eine Resolution zur Durchsetzung
strenger und umfassender Waffenkontrollen im
Irak.

1993 Als erstes spanisches Staatsoberhaupt besucht
König Juan Carlos I. Israel.

1991 Ein Wirbelsturm auf den Philippinen und eine
drauffolgende Sturmflut kostet 7.000 Menschen-
leben.

1989 Das DDR-Politbüro tritt geschlossen zurück.
1960 John F. Kennedy gewinnt die US-Präsidentschafts-

wahlen gegen Richard M. Nixon. Kennedy wird
damit jüngster Präsident der USA.

1939 Im Münchner Bürgerbraukeller schlägt ein Atten-
tatsversuch auf Reichskanzler Adolf Hitler fehl.

1925 Otto Feick (1890-1959) erhält ein Patent auf das
Rhönrads.




